
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Dezember 2006

zur Änderung der Entscheidung 2005/648/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Newcastle-
Krankheit in Bulgarien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 6717)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/10/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (1), insbesondere auf Artikel
18 Absatz 7,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezem-
ber 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkon-
trollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Erzeugnissen (2), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Newcastle-Krankheit ist eine hochinfektiöse Viruser-
krankung von Geflügel und Vögeln, und es besteht die
Gefahr, dass der Krankheitserreger über den internationa-
len Handel mit lebendem Geflügel und Geflügelerzeugnis-
sen eingeschleppt wird.

(2) Die Entscheidung 2005/648/EG der Kommission vom
8. September 2005 mit Maßnahmen zum Schutz gegen
die Newcastle-Krankheit in Bulgarien (3) wurde nach ei-
nem Ausbruch der Newcastle-Krankheit im Verwaltungs-
bezirk Vratza verabschiedet. Mit dieser Entscheidung wird
jede Einfuhr von lebendem Geflügel, lebenden Laufvö-
geln, lebendem Zuchtfederwild und lebendem Wildgeflü-
gel sowie von Bruteiern, frischem Fleisch und Fleisch-
zubereitungen dieser Arten ausgesetzt.

(3) Bulgarien hat Ausbrüche der Newcastle-Krankheit in ei-
ner Gemeinde des Verwaltungsbezirks Dobritsch und in
einer Gemeinde des Verwaltungsbezirks Razgrad in Bul-
garien bestätigt.

(4) Angesichts der aktuellen epidemiologischen Situation in
Bulgarien in Bezug auf die Newcastle-Krankheit und der
Tatsache, dass dieses Land bestimmte Maßnahmen zur
Bekämpfung der Seuche getroffen und der Kommission
weitere Informationen zur Seuchenlage übermittelt hat,
erscheint die Lage in Bulgarien, ausgenommen die Be-
zirke Vratza, Blagoevgrad, Kardschali, Burgas (ohne die
Gemeinden Burgas und Sungurlare), die Gemeinde Dob-
ritschka im Verwaltungsbezirk Dobritsch und die Ge-
meinde Kubrat im Bezirk Razgrad, weiterhin zufrieden
stellend. Es ist daher sinnvoll, die Aussetzung von Ein-
fuhren auf diese Regionen zu begrenzen.

(5) Der Anhang zur Entscheidung 2005/648/EG ist daher
entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 2005/648/EG wird durch den
Anhang zur vorliegenden Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen, um dieser Entscheidung nachzukommen, und veröf-
fentlichen diese Maßnahmen. Sie setzen die Kommission hier-
von unverzüglich in Kenntnis.
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(1) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 56. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Beitrittsakte von 2003.

(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1).

(3) ABl. L 238 vom 15.9.2005, S. 16. Entscheidung zuletzt geändert
durch die Entscheidung 2006/571/EG (ABl. L 227 vom 19.8.2006,
S. 58).



Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Dezember 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission

ANHANG

„ANHANG

Verwaltungsbezirk Blagoevgrad

Verwaltungsbezirk Burgas, ohne die Gemeinden Burgas und Sungurlare

Verwaltungsbezirk Vratza

Verwaltungsbezirk Kardschali

Gemeinde Kubrat im Verwaltungsbezirk Razgrad

Gemeinde Dobritschka im Verwaltungsbezirk Dobritsch“
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